
E:\n\na\publikationen\psg\pdf-download\1Ob166-04z.doc 

 

www.privatstiftung.info 

Kein nachträglicher Erwerb der Stifterstellung aber Sanierung einer feh-
lenden pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung 
1. Ein nachträglicher Beitritt als Stifter einer Privatstiftung kommt nicht in Betracht. 
2. Die mangelnde Geschäftsfähigkeit eines Stifters oder die fehlende Vollmacht eines Ver-
treters wird durch die Eintragung in das Firmenbuch nicht geheilt. Eine nachträgliche Hei-
lung durch pflegschaftsgerichtliche Genehmigung oder Ratihabierung ist aber zulässig. 

PSG: § 3 
OGH 12.8.2004,  
1 Ob 166/04 z 
 

Aus den Entscheidungsgründen 
des OGH: 
Die mit der alleinigen Obsorge betraute 
Mutter des Minderjährigen beantragte die 
pflegschaftsgerichtliche Genehmigung der 
mit 3. 12. 2003 erfolgten Änderungen der 
Stiftungserklärung und Stiftungszusatzer-
klärung der L***** Privatstiftung in 
Ansehung des Minderjährigen. Die Pri-
vatstiftung war am 1. 2. 1996 vom Vater, 
vom Minderjährigen und von dessen 
Großmutter als Stifter errichtet worden; 
der Vater hatte die Stiftungserklärung 
auch im Namen des Minderjährigen un-
terfertigt. Dazu hatte weder die Mutter als 
alleinige gesetzliche Vertreterin ihre 
Zustimmung erklärt, noch war in Anse-
hung des Minderjährigen eine pfleg-
schaftsgerichtliche Genehmigung bean-
tragt worden. Von den Stiftern war ein 
Barvermögen von 1 Mio ATS gewidmet 
worden, wobei sich der Minderjährige 
ausdrücklich zu keiner Vermögensleis-
tung verpflichtet hatte. In der Stiftungser-
klärung hatte sich der Vater das von ihm 
allein ausübbare Recht vorbehalten, Än-
derungen der Stiftungserklärung, gleich-
gültig, ob sie in der Stiftungsurkunde oder 
in der Stiftungszusatzurkunde beurkundet 
sind, auch nach Eintragung der Privatstif-
tung in das Firmenbuch vorzunehmen. 
Vorgesehen wurde in der Stiftungserklä-
rung auch, dass jeder Stifter jederzeit auf 
alle Rechte, die ihm aufgrund seiner 
Rechtsstellung als Stifter zustehen, ver-
zichten kann. Die Privatstiftung wurde am 
13. 4. 1996 im Firmenbuch eingetragen. 
Die in mehreren Punkten nicht mit der 
ursprünglichen Fassung übereinstimmen-
den Änderungen der Stiftungserklärung 
und Stiftungszusatzerklärung vom 3. 12. 
2003 unterfertigte die Mutter im Namen 
des Minderjährigen. Dabei wurden auch 
der Verzicht der Großmutter des Minder-
jährigen auf ihre Rechte und deren Aus-
scheiden als Mitstifterin aus der Privat-
stiftung festgelegt. 
Der Antrag auf pflegschaftsgerichtliche 
Genehmigung der geänderten Erklärun-

gen wurde damit begründet, dass die 
Stiftungserklärung und die Stiftungszu-
satzerklärung vom 1. 2. 1996 in Ansehung 
des Minderjährigen mit einem heilbaren 
Vertretungs- und Genehmigungsmangel 
behaftet seien. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Privatstiftung mehrere Stifter 
habe, liege eine bloße Teilnichtigkeit vor. 
Es sei daher eine - nun pflegschaftsge-
richtlich zu genehmigende - Änderung der 
Stiftungserklärung und der Stiftungszu-
satzerklärung vorgenommen worden. Das 
Stiftungsvermögen sei vollständig aufge-
bracht und sämtliche Gründungskosten 
berichtigt worden. Die Mitwirkung als 
Stifter gereiche dem Minderjährigen 
sowohl wegen seiner Bestimmung zum 
Begünstigten als auch wegen der ihm 
subsidiär zukommenden Stifterrechte zum 
Vorteil. Sollte eine nachträgliche pfleg-
schaftsgerichtliche Genehmigung nicht 
erlangt werden können, müsste der Min-
derjährige aus der Stiftung ausscheiden, 
was für diesen nachteilig wäre. 
Das Erstgericht wies den Antrag mit der 
Begründung ab, dass ein zwar heilbarer 
Mangel der fehlenden gesetzlichen Ver-
tretung und pflegschaftsgerichtlichen 
Genehmigung vorliege, eine Änderung 
der Stiftungserklärung und Stiftungszu-
satzerklärung vor Sanierung dieser Män-
gel jedoch nicht genehmigt werden könne. 
Das Rekursgericht teilte die Rechtsansicht 
des Erstgerichtes, bestätigte dessen Ent-
scheidung und erklärte den ordentlichen 
Revisionsrekurs für zulässig. Es liege eine 
teilnichtige Stiftungserklärung und Stif-
tungszusatzerklärung vor. Mit dem An-
trag werde aber nicht auf die (nachträgli-
che) Erteilung der pflegschaftsgerichtli-
chen Genehmigung dieser Erklärungen 
abgezielt, sondern auf die Genehmigung 
der erfolgten Änderungen. Damit könne 
der ursprünglich bestehende Vertre-
tungsmangel nicht saniert werden. Erst 
nach Sanierung der Mängel der schon 
errichteten, teilnichtigen Stiftung könne 
sich der Frage der begehrten Änderungen 
stellen. Der ordentliche Revisionsrekurs 
sei wegen fehlender höchstgerichtlicher 

Rechtsprechung zu dieser Fallkonstellati-
on zulässig.  

Rechtssatz 
Der Revisionsrekurs ist zulässig und im 
Sinne des im Abänderungsantrag implizit 
enthaltenen Aufhebungsantrags auch 
berechtigt. 
Nach ständiger Rechtsprechung bedarf die 
einseitige Stiftungserklärung eines min-
derjährigen Stifters selbst dann der Ver-
tretungshandlung der obsorgeberechtigten 
Elternteile und der pflegschaftsgerichtli-
chen Genehmigung nach § 154 Abs 3 
ABGB, wenn der Stifter in der Stiftungs-
erklärung nach § 9 PSG kein eigenes 
Vermögen widmet (vgl RIS-Justiz 
RS0111376; 6 Ob 332/98m und 6 Ob 
331/98i unter ausdrücklicher Ablehnung 
der Lehrmeinung Arturos in RdW 1997, 
442).  
Zutreffend geht das Rekursgericht daher 
in Ansehung des Minderjährigen von 
einer teilnichtigen bzw schwebend un-
wirksamen Stiftung aus. Die mangelnde 
Geschäftsfähigkeit eines Stifters oder die 
fehlende Vollmacht eines Vertreters kann 
auch noch nach Eintragung der Privatstif-
tung in das Firmenbuch geltend gemacht 
werden. Hat die Privatstiftung mehrere 
Stifter, so ist bloß die Errichtung und 
Widmung durch den betroffenen Stifter 
nicht wirksam (vgl Dor-
alt/Nowotny/Kalss, PSG, § 3 Rz 11). Der 
Mangel wird durch die Eintragung der 
Privatstiftung in das Firmenbuch nicht 
geheilt (vgl Johler in Doralt/Kalss, Aktu-
elle Fragen des Privatstiftungsrechts, 141 
mwN; N. Arnold, PSG, § 3 Rz 34).  
Richtig erkennen die Vorinstanzen auch, 
dass in einem Fall wie dem vorliegenden 
die angestrebten Änderungen der Stif-
tungserklärungen die - vorherige oder 
gleichzeitige - Genehmigung der ur-
sprünglichen Stiftungserklärung voraus-
setzen, weil ein nachträglicher "Beitritt" 
als Stifter nicht in Betracht kommt (vgl 
nur N. Arnold, PSG, § 3 Rz 13 mwN). 
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Die Vorinstanzen haben jedoch überse-
hen, dass mit dem vorliegenden Antrag 
nicht nur (isoliert) die pflegschaftsgericht-
liche Bewilligung der Änderungen der 
Stiftungserklärung, sondern zugleich auch 
jene der Mitwirkung des Minderjährigen 
an der seinerzeitigen Errichtung der Pri-
vatstiftung angestrebt wird. Dies ergibt 
sich unmissverständlich aus den Präam-
beln der zur Genehmigung vorgelegten 
Urkunden. Darin wird in Punkt A)a) 
ausdrücklich erklärt, dass der Minderjäh-
rige vorbehaltlich der pflegschaftsgericht-
lichen Genehmigung die Stiftungserklä-
rung vom 1. 2. 1996 genehmigt. Eine 
gesonderte, zeitlich vorangehende Ge-
nehmigung der seinerzeitigen Stiftungser-
klärung des Minderjährigen ist daher 
weder erforderlich, noch wird sie von 
seiner gesetzlichen Vertreterin überhaupt 
angestrebt. Durch die Bezugnahme auf 
die Urkunden vom 3. 12. 2003 wurde klar 
zum Ausdruck gebracht, dass deren Inhalt 
Gegenstand der pflegschaftsgerichtlichen 
Genehmigung sein soll, soweit er die 
namens des Minderjährigen abgegebenen 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen betrifft. 
Das Erstgericht wird im fortzusetzenden 
Verfahren daher unter Abstandnahme 
vom bisher angenommenen Abweisungs-
grund zu prüfen haben, ob die Genehmi-
gung der Erklärungen des Minderjährigen 
vom 3. 12. 2003 einschließlich der seiner-
zeitigen Stiftungserklärung dessen Wohl 
entspricht. Ist dies der Fall, wird der 
Antrag zu bewilligen, andernfalls (zur 
Gänze) abzuweisen sein. Das Erstgericht 
wird auch zu beurteilen haben, ob vor 
Erledigung des Antrags über die Einsicht 
in die vorgelegten Urkunden hinausge-
hende Erhebungen erforderlich sind. 
Entscheidungsbesprechung:  
N. Arnold, GeS 2004, 475 ff 
 


